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    LANDESLEHRERPRÜFUNGSAMT         03/2012 

Außenstelle beim Regierungspräsidium Tübingen             
 

Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 

(Prüfungsordnung vom 13.3.2001) 
 
 

Information 
Meldung zu einer Erweiterungsprüfung oder zum  
Wissenschaftlichen Beifach zur künstl. Prüfung 

 

Wenn die Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien bei der Außen-
stelle Tübingen abgelegt wurde oder wird, sind bei der Meldung zu einer Erweiterungsprü-
fung  die folgenden Unterlagen einzureichen: 
 
  1.  Antrag auf Zulassung zur Prüfung (Formblatt) 
 
  2.  Angabe der gewünschten Prüfer (Formblatt) 
 
  3. Datenkontrollblatt. Nur wenn Sie im betreffenden Semester noch Vorlesungen oder Se 
      minare besuchen und deswegen Scheine erwerben, müssen Sie in diesen Prüfungster 
      min noch immatrikuliert sein. 

 
  4.  Seminar- und Übungsscheine (Originale) 
       Die erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Kursen, Praktika und Seminaren ist durch   
       Scheine nachzuweisen,  die mindestens mit der Note“ausreichend“ (4,0) bewertet sind,  
       die Originalunterschrift des Dozenten und das Siegel des Seminars/Instituts enthalten.   
        
 
5. ggf.  Nachweis über vorgeschriebene Sprachkenntnisse, z.B. Latinum; bei Ergänzungsprü-

fung (beglaubigte Kopie) 
 
  6.   Für das Fach Sport: Praktisch-methodische Prüfung mit Gesamtnote (beglaubigte Kopie)  
 
7.  1 Prüfungsbogen und ein handgeschriebener Lebenslauf, wenn die Wissenschaftliche  
      Staatsprüfung mehr als 4 Jahre zurückliegt: Bei der Anmeldung zum wissenschaftlichen 
      Beifach (Künstl. Prüfung) sind diese beiden Unterlagen in jedem Fall vorzulegen. 

  
  8.   Formblätter „Aufstellung Meldeunterlagen“ (insbesondere Nr. 1, 4, 14, 16  und 
        ggf. , 9 und 12) sowie „Aufstellung Leistungsnachweise“ 
 
Die Unterlagen Nr. 3 und 4 (Originale) werden zurückgegeben. 
 
 
Termine 
Auf die Ausschreibung zur Meldung für die Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien wird verwiesen. 
 


